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Zum Regressanspruch einer BG nach § 110 SGB VII gegen einen bauleitenden Obermonteur 
bei einem Stromunfall wegen Nichtabschaltens der Speiseleitung. 
 

§§ 110, 113 SGB VII 
 
Urteil des OLG Dresden vom 29.09.2011 – 8 U 374/11 –  
Bestätigung des Urteils des LG Leipzig vom 11.02.2011 – 7 O 843/10 – 
 

Die klagende BG hatte den Beklagten im Hinblick auf Leistungen aufgrund eines Arbeitsunfalls 
vom 02.07.2005 nach § 110 SGB VII in Anspruch genommen. 
 
Der Bekl. hatte als Kolonnenführer den Geschädigten V und weitere Arbeitnehmer mit Vorberei-
tungsarbeiten für eine neue Bahn-Energie-Leitung beauftragt. V war an der Mastvorderseite 
aufgestiegen und hatte sich dabei dem feststehenden Isolator des Schalters genähert, wodurch 
es zur Lichtbogenbildung zwischen dem spannungsführenden feststehenden Teil und dem über 
das Kettenwerk geerdeten beweglichen Teil des Schalters gekommen und ein Kurzschluss 
ausgelöst worden war. Ein Teil der Kleidung von V hatte im Bereich des linken Oberarms Feuer 
gefangen; V hatte erhebliche Verbrennungen an 19% der Körperoberfläche erlitten. Vor Beginn 
der Arbeiten war eine Speiseleitung mit 15 kV nicht abgeschaltet worden. Die Betriebs- und 
Bauanweisung der Deutschen Bahn für diese Baustelle (BETRA) war unvollständig und sah le-
diglich eine Stilllegung der Oberleitungen, nicht aber der Speiseleitung vor. Der zuständigen 
Projektleiterin war dies außerhalb der Arbeitszeit aufgefallen; sie hatte daraufhin den Bekl., der 
für den gegenüber der DB unmittelbar vor Beginn der Arbeiten telefonisch zu stellenden Ab-
schaltungsantrag zuständig war, zu Hause angerufen. Der Bekl. hatte dann aber am nächsten 
Morgen vergessen, die Speiseleitung mit den anderen Leitungen abschalten zu lassen. Mit Be-
scheid vom 21.03.2007 hatte die Kl. V eine Rente nach einer MdE von 40 % als vorläufige Ent-
schädigung zugebilligt, mit Bescheid vom 23.04.2008 hatte sie mitgeteilt, die Rente werde auf 
unbestimmte Zeit fortgezahlt. 
 
Nach Auffassung des OLG ist der zunächst unterstellte Regressanspruch der Kl. weder verjährt 
noch verwirkt. Nach § 113 SGB VII würden für die Verjährung die Vorschriften des BGB mit der 
Maßgabe gelten, dass die Frist von dem Tag an gerechnet werde, an dem die Leistungspflicht 
für den UV-Träger bindend festgestellt oder ein entsprechendes Urteil rechtskräftig geworden 
sei. Diese Feststellung ersetze das Erfordernis der Kenntnis (§ 199 BGB) nicht, sondern müsse 
kumulativ neben sie treten. Maßgebend sei die Kenntnis des für die Geltendmachung und 
Rechtsverfolgung des Anspruchs zuständigen Bediensteten der BG. Im Hinblick darauf, dass 
der Bescheid über die Rente als vorläufige Entschädigung vom 21.03.2007 stamme, ende die 
Verjährungsfrist vorliegend am 31.12.2010. Diese Frist sei durch die am 22.03.2010 erhobene 
Klage gewahrt (vgl. dazu im Einzelnen S. 10 ff.). 
 
Der Bekl. habe auch grob fahrlässig i.S.v. § 110 SGB VII gehandelt (vgl. S. 13 ff.). Es habe in 
der Verantwortlichkeit des Bekl. als bauleitendem Obermonteur und Schaltantragsteller gele-
gen, die Freischaltung nicht nur der Oberleitungen, sondern auch der Speiseleitung bei der DB 
telefonisch zu beantragen. Der Bekl. sei durch den Anruf der Bauleiterin auf die fehlerhafte 
BETRA aufmerksam gemacht worden. Dieser außerhalb der Arbeitszeit erfolgte Anruf hätte den 
Bekl. besonders wachsam sein lassen müssen. Er hätte auf geeignete Weise sicherstellen 
müssen, die Kenntnis am nächsten Morgen präsent zu haben. 
 
Die Annahme eines Mitverschulden von einem Drittel seitens des V sei – so das OLG weiter – 
ebenfalls nicht zu beanstanden (vgl. S. 19, Ausführungen zur Anspruchshöhe und zum Feststel-
lungsantrag der BG auf S. 20 ff.). 

 
Das Oberlandesgericht Dresden hat mit Urteil vom 29.09.2011 – 8 U 374/11 –  
wie folgt entschieden: 
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